
(1) Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren sind nur zulässig, wenn eine Gefährdung anderer
Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

(2) Diese Fahrmanöver sind rechtzeitig und deutlich anzukündigen.

(3) Beim Abbiegen ist auf querenden und entgegenkommenden Verkehr besondere Rücksicht zu
nehmen.

§ 10 Abbiegen und Wenden
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